
BGer 8C_64/2021 vom 14. April 2021
Bundesgericht, 2021-04-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_64_2021

FR: TF 8C_64/2021 du 14 avril 2021

IT: TF 8C_64/2021 del 14 aprile 2021

Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an    ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 mit Hinweisen).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht die Leistungseinstellung der
Beschwerdegegnerin auf den 1. Januar 2019 bundesrechtskonform geschützt hat.

E. 3.1
Die Vorinstanz hat die hier massgebenden rechtlichen Grundlagen betreffend die
Voraussetzungen des Taggeld- ( Art. 16 Abs. 1 UVG ) und Rentenanspruchs ( Art. 18 Abs.
1 UVG ) sowie des Fallabschlusses mit gleichzeitiger Beurteilung des Anspruchs auf
Invalidenrente und Integritätsentschädigung ( Art. 19 Abs. 1 UVG ; BGE 134 V 109 E. 4)
richtig dargelegt. Gleiches gilt zum Beweiswert von Arztberichten ( BGE 142 V 58 E. 5.1,
134 V 231 E.5.1, 125 V 351 E. 3a). Darauf wird verwiesen.

E. 3.2
Nach Gesetz und Rechtsprechung hat der Unfallversicherer den Fall (unter Einstellung der
vorübergehenden Leistungen in Form von Heilbehandlung und Taggeld sowie mit Prüfung
des Anspruchs auf eine Invalidenrente und auf eine Integritätsentschädigung)
abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte
Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann
und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (
Art. 19 Abs. 1 UVG ; BGE 134 V 109 E. 4). Ob eine namhafte Besserung noch möglich ist,
bestimmt sich insbesondere nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder



Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist. Die
Verwendung des Begriffs "namhaft" in Art. 19 Abs. 1 UVG verdeutlicht demnach, dass die
durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte
Besserung ins Gewicht fallen muss ( BGE 134 V 109 E. 4.3). Weder eine weit entfernte
Möglichkeit eines positiven Resultats einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch ein
von weiteren Massnahmen - wie etwa einer Badekur - zu erwartender geringfügiger
therapeutischer Fortschritt verleihen Anspruch auf deren Durchführung. In diesem
Zusammenhang muss der Gesundheitszustand der versicherten Person prognostisch und
nicht aufgrund retrospektiver Feststellungen beurteilt werden (SVR 2020 UV Nr. 24 S. 95,
8C_614/2019 E. 5.2; Urteil 8C_363/2020 vom 29. September 2020    E. 3.2 mit
Hinweisen).

E. 4
Das kantonale Gericht hat, insbesondere gestützt auf die kreisärztliche Beurteilung durch
Dr. med. C.________, erwogen, dass zum Zeitpunkt des Fallabschlusses durch eine weitere
Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes am linken Knie mehr
erreicht werden konnte. Die übrigen medizinischen Akten würden an dieser
verwaltungsinternen ärztlichen Beurteilung keine auch nur geringe Zweifel begründen. Der
medizinische Sachverhalt sei hinreichend abgeklärt. Demnach sei dem Beschwerdeführer
eine ganztägige schwere, mittelschwere oder leichte Tätigkeit zumutbar. Eine regelmässig
schwerste Tätigkeit sollte vermieden werden. Zu vermeiden seien ebenso regelmässig
kniende Tätigkeiten oder Zwangshaltungen in kniender Position. Das Valideneinkommen
sei mittels statistischer Durchschnittslöhne gemäss Lohnstrukturerhebung des Bundesamts
für Statistik (LSE; jeweils aktualisierter Medianwert) auf Grund der Tabelle TA1,
Baugewerbe, Kompetenzniveau 1, mit Fr. 69'467.- zu beziffern. Verglichen mit dem
ebenfalls statistisch ermittelten Invalideneinkommen von Fr. 67'999.- (Totalwert Tabelle
TA1, Kompetenzniveau 1) ergebe sich ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad von 2 %.
Gestützt auf die Beurteilung des Dr. med. C.________ liege kein die Erheblichkeitsgrenze
erreichender Integritätsschaden vor.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer lässt zuerst eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes und
einen verfrühten Behandlungsabschluss rügen. Er beruft sich dabei auf einen Bericht des
Dr. med. D.________, Facharzt FMH für Anästhesiologie und interventionelle
Schmerztherapie am Spital E.________ vom 10. September 2019. Demnach beständen
noch verschiedene diagnostische wie potenziell therapeutische Behandlungsoptionen.
Damit würden Zweifel an der kreisärztlichen Beurteilung, wonach eine weitere Behandlung
nicht zu einer namhaften Besserung des Gesundheitszustandes führen würde, vorliegen. Er
habe Anspruch auf eine vollständige Abklärung mittels eines Gerichtsgutachtens.

E. 5.2
Entscheidend ist, ob Ende Dezember 2018 noch im Sinne von Art. 19 Abs. 1 UVG eine
Erfolg versprechende ärztliche Behandlung der Knieschmerzen links in Betracht fiel, die
eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit erwarten lassen konnte (vgl. Urteil 8C_44/2021 vom 5.
März 2021 E. 5.2). Wie die Vorinstanz eingehend und zutreffend darlegte, trifft dies hier
nicht zu. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers stellte das kantonale Gericht in
Bezug auf die Frage einer weiteren Behandlungsbedürftigkeit nicht einzig auf die
versicherungsinterne Beurteilung des Kreisarztes Dr. med. C.________ ab. Es verwies



diesbezüglich vielmehr auch auf den Bericht des Dr. med. F.________, Facharzt für
orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, welcher mit Datum
vom 9. August 2019 im Auftrag des Beschwerdeführers eine versicherungsmedizinische
ärztliche Stellungnahme verfasste. Nach Feststellung der Vorinstanz geht aus dieser nicht
hervor, dass im Zeitpunkt des Fallabschlusses noch eine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes möglich gewesen wäre. Zudem attestierte dieser Arzt eine volle
Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit. Auch der Chirurge Dr. med. F.________
vom Traumazentrum der Klinik G.________, welcher den Beschwerdeführer am 9.
November 2017 am linken Knie operiert hatte, hielt mit Schreiben vom 21. Dezember 2018
fest, weitere medizinische Massnahmen würden keine Verbesserung bringen; in einer
leidensangepassten, wechselbelastenden Tätigkeit bestehe eine volle Arbeitsfähigkeit. Bei
dieser Sachlage hat das kantonale Gericht zu Recht geschlossen, der Bericht des Dr. med.
D.________ vom 10. September 2019 vermöge keine auch nur geringe Zweifel an der
Einschätzung des Kreisarztes Dr. med. C.________ in Bezug auf den Zeitpunkt des
Fallabschlusses und die Zumutbarkeit einer vollen Arbeitsfähigkeit zu begründen Es stellte
zu Recht darauf ab.

E. 6
Im Weiteren ist die Invaliditätsbemessung strittig.

E. 6.1
Der Beschwerdeführer wendet ein, das kantonale Gericht habe bei der Ermittlung des
Valideneinkommens zu Unrecht auf den Wert des Kompetenzniveaus 1 im Baugewerbe
gemäss der LSE im Umfang von Fr. 69'468.- abgestellt. Dieser Betrag liege um Fr. 8418.-
tiefer als das, was er im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016 tatsächlich verdient habe. Es
rechtfertige sich die Anwendung von LSE-Kompetenz- niveau 2.

E. 6.2
Im Zeitpunkt des Unfalles war der Beschwerdeführer arbeitslos und in einem
Zwischenverdienst im Umfang von 30 % erwerbstätig. Damit hat das kantonale Gericht das
Valideneinkommen zu Recht aufgrund der LSE-Tabellen ermittelt. Rechtsprechungsgemäss
rechtfertigt sich die Anwendung des Kompetenzniveaus 2 nur dann, wenn eine versicherte
Person über besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (vgl. Urteil 8C_5/2020 vom 22.
April 2020 E. 5.3.2 mit Hinweis). Nach Feststellung der Vorinstanz besteht kein Indiz
dafür, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen spezialisierten Bauarbeiter gehandelt
hätte. Eine entsprechende Aus- oder Weiterbildung kann er nicht vorweisen. In der
Beschwerde wird denn auch nicht dargelegt, worin seine besonderen Fähigkeiten
bestünden, sondern einzig darauf verwiesen, dass er im Jahre 2016 über Fr. 80'000.-
verdient habe. Der ehemalige Verdienst alleine sagt aber noch nichts über die Qualifikation
aus. Die geltend gemachte Berufserfahrung als Bauarbeiter genügt nicht, um ein höheres
Kompetenzniveau zu rechtfertigen. Zu beachten ist diesbezüglich auch, dass der
Beschwerdeführer im Unfallzeitpunkt für einen Stundenlohn von Fr. 26.50 gearbeitet hatte.
Das bietet immerhin ein Indiz dafür, dass er auch als Gesunder nicht mehr als die bei der
Invaliditätsbemessung berücksichtigten Fr. 69'468.- im Jahr verdienen würde. Eine
Verletzung von Bundesrecht durch das kantonale Gericht ist nicht ersichtlich.

E. 6.3
In Bezug auf das Invalideneinkommen hat die Vorinstanz erkannt, dem Beschwerdeführer
sei in einer leidensangepassten Tätigkeit ein Pensum von 100 % zumutbar. Von einem



zusätzlichen Pausenbedarf und der Notwendigkeit, das linke Bein gelegentlich hochlagern
zu können, wie in der Beschwerde geltend gemacht wird, ist in keinem Arztzeugnis oder
medizinischen Bericht die Rede. Zu Recht wird im angefochtenen Entscheid dargelegt, dass
keine Sachverhaltselemente vorliegen, die einen leidensbedingten Abzug (vgl. BGE 135 V
297 E. 5.2; 126 V 75 E. 5b/aa-cc) vom Tabellenlohn rechtfertigten. Der Umstand, dass dem
Beschwerdeführer nur noch eine wechselbelastende Tätigkeit zumutbar ist und er nach
eigenen Angaben nur schlechte Kenntnisse der deutschen Sprache aufweist, rechtfertigt
keinen Abzug. Hilfsarbeitertätigkeiten, wie sie im Kompetenzniveau 1 enthalten sind,
erfordern keine guten Kenntnisse der deutschen Sprache (vgl. etwa Urteil 9C_695/2018
vom 13. März 2019 E. 5.3). Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.

E. 7
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Seinem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist
stattzugeben, da die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind ( Art. 64
Abs. 1 und 2 BGG ). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 64 Abs. 4 BGG aufmerksam
gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird,
wenn sie später dazu in der Lage ist.
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